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 Veröffentlicht am 01.06.2023

Norm

ZPO §46 Abs2 Satz2

1. ZPO § 46 heute

2. ZPO § 46 gültig ab 01.01.1898

Rechtssatz

Auch einzelne Parteien, die Teil einer einheitlichen Streitpartei sind und zur ungeteilten Hand zur Leistung (hier:

Aufsandungserklärung) verp<ichtet werden, sind gemäß § 46 Abs 1 Z 1 ZPO kostenersatzp<ichtig, wenn sie sich zwar

nicht am Verfahren beteiligen, aber – trotz infolge Ladung gegebener Möglichkeit dazu – das Klagebegehren nicht bei

der ersten prozessualen Möglichkeit anerkannt und Kostenersatz begehrt haben.Auch einzelne Parteien, die Teil einer

einheitlichen Streitpartei sind und zur ungeteilten Hand zur Leistung (hier: Aufsandungserklärung) verp<ichtet werden,

sind gemäß Paragraph 46, Absatz eins, ZiAer eins, ZPO kostenersatzp<ichtig, wenn sie sich zwar nicht am Verfahren

beteiligen, aber – trotz infolge Ladung gegebener Möglichkeit dazu – das Klagebegehren nicht bei der ersten

prozessualen Möglichkeit anerkannt und Kostenersatz begehrt haben.
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